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Beschlussantrag 

 
1. Vom Bericht der Projektgruppe zur Verbesserung der Situation von Kindern und Ju-

gendlichen in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften wird Kenntnis genommen. 
 

2. Die Verwaltung legt vor den Beratungen zum Doppelhaushalt 2022/23 in einer haus-
haltsrelevanten Vorlage kurzfristige Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungserfor-
dernisse und Empfehlungen vor und zeigt die dafür erforderlichen Ressourcen auf. 
Den Maßnahmen werden die von der Verwaltung in der Begründung vorgeschlagenen 
Standards zugrunde gelegt.  
 

3. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, ein Konzept zur Einleitung des Strate-
giewechsels mit alternativen Unterbringungsmodellen für Sozialunterkünfte im Rah-
men der Projektstruktur zu erarbeiten und eine Beschlussvorlage zur mittel- bis lang-
fristigen Umsetzung vorzubereiten.  
 

 

Begründung

1. Das Projekt Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in 
Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften 

 
In der Landeshauptstadt Stuttgart bestehen verschiedene Formen der Unterbringung in 
Gemeinschafts- und Sozialunterkünften, in denen Kinder und Jugendliche mit ihren Fa-
milien wohnen.  
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Über das gesamte Stadtgebiet verteilt gibt es derzeit 98 Gemeinschaftsunterkünfte für 
Geflüchtete. In 85 dieser Unterkünfte leben 1.961 Kinder und Jugendliche (Stichtag 
21.09.2020).  
 
In den 24 Sozialunterkünften für Familien in Wohnungsnot leben insgesamt 233 Kinder 
und Jugendliche in 117 Familien (Stichtag 21.09.2020).   
  
Diese Unterbringungsformen sind grundsätzlich unter der Maßgabe zu sehen, dass die 
Menschen nur für kurze Zeit dort leben, bis sie in privaten Wohnraum ziehen können. 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben dargelegt, dass die durchschnittliche Verweil-
dauer in den Unterkünften deutlich länger ist als gewünscht (vgl. 2., Abb. 2), da eine 
zeitnahe dezentrale Versorgung mit Wohnraum in immer weniger Fällen gelingt. Dies 
hat zur Folge, dass Kinder und Jugendliche einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in 
diesen Unterkünften verbringen. 
 
Mit der vorliegenden Beschlussvorlage legt die Verwaltung einen ersten Ergebnisbe-
richt aus der referats- und ämterübergreifenden Projektarbeit vor und zeigt konkrete 
Handlungserfordernisse sowie eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen auf.  
 

1.1 Einordnung, Beschreibung, Ziel, bisheriger Verlauf 

 
Im Rahmen des ämterübergreifenden Projekts „Verbesserung der Situation von Kindern 
und Jugendlichen in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften“ werden aktuell unter Ein-
beziehung aller bisherigen Überlegungen und Aktivitäten, Vorschläge und Maßnahmen 
erarbeitet, um die Lebenssituation der jungen Menschen und ihren Familien zu verbes-
sern. 
 
Grundlage und Orientierungshilfe stellen die UN-Kinderrechtskonvention, zu deren Ein-
haltung sich der Gemeinderat mit dem Beschluss des Aktionsplans Kinderfreundliche 
Kommune (GRDrs 1510/2019) verpflichtet hat. Das Projekt greift den Aktionsplan vor 
allem im Hinblick auf die beengten Wohnverhältnisse und die vielfältigen Belastungen 
der Bewohner*innen und damit der Kinder in den Sozial- und Gemeinschaftsunterkünf-
ten auf.  
 
Folgende Kinder- und Jugendrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention sind beson-
ders im Fokus des Projekts: 

 Art. 2 kein Kind darf benachteiligt werden 

 Art. 22 Flüchtlingskinder haben das Recht auf besonderen Schutz und Hilfe 

 Art. 23 Förderung und Fürsorge behinderter Kinder 

 Art. 19 Recht auf Schutz vor Gewalt  

 Art. 28 das Recht auf Bildung 

 Art. 31 das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein  

 Art. 12,13,14,17 das Recht auf Information, freie Meinungsäußerung und Mitbestim-
mung 

 
Mit dem Leitbild Inklusion zur Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechts-
konvention UN-BRK (GRDrs 793/2015) hat der Gemeinderat entschieden, Stuttgart zu 
einem inklusiven Gemeinwesen zu entwickeln. Dies schließt alle Menschen in der 
Stadtgesellschaft ein, auch Kinder und Jugendliche in Sozial- und Gemeinschaftsunter-
künften. 
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Das Ergebnis des Projekts soll in einem Rahmenkonzept mit konkreten Umsetzungs-
schritten bestehen, das sowohl die Verbesserung der räumlichen Situation, der Nut-
zung von Angeboten durch die Kinder und Jugendlichen, als auch deren Beteiligung 
beinhaltet.   
  
Zur Anpassung der Wohnraumsituation in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüch-
tete und den Sozialunterkünften für akut obdachlose Familien an die bestehende län-
gere Verweildauer sind verschiedene Maßnahmen erforderlich. Hierzu zählen u. a. die 
Überprüfung bestehender Standards in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete 
und die Prüfung einer Implementierung von Mindeststandards in den Sozialunterkünf-
ten für Familien in Wohnungsnot sowie die Bereitstellung von Rückzugsorten zum Spie-
len und Lernen. Außerdem sollen Möglichkeiten zur Umgestaltung von Gemeinschafts-
unterkünften/Systembauten in getrennte Wohneinheiten untersucht und ggf. ausgear-
beitet werden. Das Projekt beinhaltet darüber hinaus die Umsetzung von Angebotsfor-
men, um die Kinder und Jugendlichen, die in den Unterkünften leben, besser zu errei-
chen. Dies bezieht sich zunächst auf Regelangebote im Quartier, aber auch auf Ange-
bote in den Unterkünften. 
 
In einer Auftaktveranstaltung am 01.10.2020 wurden 3 Arbeitsgruppen bestimmt, die 
sich seither mit den folgenden Arbeitsschwerpunkten beschäftigen: 

Thematik Arbeitsgruppen 

Neubewertung der Unterbringung und Ge-
bäude der Gemeinschaftsunterkünfte für Ge-
flüchtete sowie der Sozialunterkünfte für obdach-
lose Familien 

Arbeitsgruppe 1 
Gebäude / Wohnen 

Thema:  
Sozialunterkünfte: 
Leitung: Sozialamt,  

Abt. Sozialarbeit und 
Betreuungsbehörde 

[50-4] 

Thema:  
Gemeinschafts-
unterkünfte: Lei-
tung: Sozialamt, 
Abteilung Flücht-

linge [50-6] 

Sicherung des Zugangs zu Angeboten für Kin-
der und Jugendliche (Regelangebote, Bürger-
schaftliches Engagement, Sozialraum, neue An-
gebote) und Bündelung der bestehenden spezifi-
schen Projekte für Kinder und Jugendliche in Un-
terkünften 

Arbeitsgruppe 2 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
Leitung: Jugendamt, Jugendhilfeplanung 

[51-00-70] 

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 

Arbeitsgruppe 3 
Beteiligung 

Leitung: Abteilung Stuttgarter  
Bildungspartnerschaft [JB-BiP] 

 
Die Träger der Jugend- und Flüchtlingshilfe werden in einzelnen Arbeitsgruppen the-
menbezogen hinzugezogen.  
 
Unabhängig von den Projektzielen, die die Unterbringung in den Unterkünften betreffen, 
hat das Ziel einer schnellstmöglichen Wohnraumintegration weiterhin oberste Priorität. 
Im Projekt identifizierte Handlungsfelder dieses Ziel betreffend werden vom Sozialamt 
im Rahmen der Weiterentwicklung des Themas Wohnen und Wohnungsnotfallhilfe (vgl. 
auch GRDrs 648/2020) aufgegriffen und umgesetzt. 
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1.2  Vorangegangene Problemanzeigen sowie ergriffene und geplante Maßnah-
men, die Situation zu verbessern – Vorlagen und Anträge 

 
Das Thema Familien in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften hat in der Vergangen-
heit zu verschiedenen Vorlagen und Anträgen geführt. Die Verwaltung hat bereits in 
den letzten Jahren verstärkt Maßnahmen angestoßen und umgesetzt, um die Situation 
in den Unterkünften zu beleuchten und zu verbessern (vgl. Tabelle 1). Im Vordergrund 
stand dabei zunächst die Problematik des Versorgungssegments „Sozialunterkünfte“ 
und die betroffene Zielgruppe der von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen. Kon-
sequenterweise folgte dieser Problemanzeige in den letzten zwei Jahren die Beschluss-
fassung neu zu schaffender Stellen und Angebote.  

Tabelle 1:  vorangegangene Vorlagen und Anträge zum Thema Familien und Alleinerziehende in 
Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften 

 
 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

überge-
ordnete 
Vorlagen 

      

GRDrs 
648/2020 - 
Die Stuttgar-
ter Woh-
nungsnotfall-
hilfe 2021 - 
Grundlagen 
und Ziele 

 

 

Versor-
gungs-
seg-
ment: 
Sozial-
unter-
künfte 

  

AntragsNr. 
337/2018 - 
Mehr Trans-
parenz in 
das städti-
sche Liegen-
schaftsma-
nagement 

GRDrs 
397/2018 
Unterstüt-
zung für 
Familien 
und Allein-
erziehende 
in Sozial-
pensionen 

 

GRDrs 
253/2019 - 
Handlungs-
empfehlun-
gen zur Ver-
besserung 
der Situation 
von Men-
schen in ord-
nungsrechtli-
cher Unter-
bringung in 
Sozialunter-
künften 

GRDrs 
1016/2020 - 
Verbesse-
rung der Si-
tuation in 
Sozialunter-
künften -  
Abschluss-
bericht der 
Arbeitsgrup-
pen 

 

 

Ziel-
gruppe: 
Kinder 
und Ju-
gendli-
che in 
Sozial-
unter-
künften 

AntragsNr. 
226/2015 - 
Wohnungs-
not für Al-
leinerzie-
hende - 
Hilfsange-
bote not-
wendig! 

GRDrs 
1027/2017 
(437/2017) 
Unterstüt-
zung von 
Familien 
und Allein-
erziehenden 
in Sozial-
pensionen 

 GRDrs 
558/2019 
(839/2019)  -  
Projektbe-
richt: Prä-
ventive 
Wohn-
raumsiche-
rung für Fa-
milien 

 

 

Stellen-
schaf-
fung 

   

GRDrs 
1252/2019 - 
Kinder- und 
Jugendsozi-
alarbeit in 
Sozialhotels 
und Gemein-
schaftsunter-
künften 

GRDrs 
998/2020 
(111/2021) 
Sonderpro-
jekt Quali-
tätsentwick-
lungsfonds 
der LHS 
Stuttgart Mo-
biler Lern-
raum 
 
Antrag Nr. 
385/2020 
WLAN in Un-
terkünften 
für Geflüch-
tete 

 
 
 
GRDrs 
674/2020 
(998/2020) 
Verwaltungs-
ausschuss 
23.09.2020 
Lernräume 
für Kinder 
und Jugend-
liche in Ge-
meinschafts-
unterkünften 
 
 
GRDrs 
902/2020 
Bundespro-
gramm "Kita-
Einstieg" / 
Weiterfüh-
rung der 
Spielstuben 

GRDrs 
187/2021 
Bildung 
stärken 
über den 
Sozial-
raum – Pi-
lotprojekt 
„Fachkräf-
tetandem“ 

Ange-
botsent-
wicklung 

      

Ziel-
gruppe: 
Kinder 
und Ju-
gendli-
che in 
Gemein-
schafts-
unter-
künften 
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In der GRDrs 1016/2020 werden die Ergebnisse von Arbeitsgruppen, die sich unter der 
Überschrift Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Situation von Menschen in 
ordnungsrechtlicher Unterbringung in Sozialunterkünften mit den Themen „Familien und 
Alleinerziehende“, „Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf“ (vor allem psy-
chische Erkrankung) und „Umgang mit Gewalt in Sozialunterkünften“ beschäftigt haben, 
dargestellt. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat in seiner Sitzung am 
04.02.2021 das Sozialamt beauftragt, entsprechende Umsetzungsvorschläge zu erar-
beiten. Mit der hier vorgelegten GRDrs 188/2021 werden Ergebnisse aus diesem Pro-
zess aufgegriffen und bereits konkretisierte und erweiterte Vorschläge hierzu formuliert, 
um vor allem die Nachteile, die durch das Betreibermodell in den Sozialpensionen in 
Kauf genommen werden müssen, vor allem für Kinder und Familien abzumildern.  

2. Handlungserfordernisse für die Kinder und Jugendlichen in den Sozialunter-
künften 

Sozialunterkünfte bieten keine kindgerechte Umgebung. Neben den entwicklungsbeein-
trächtigenden Faktoren führt dieser Umstand in den betroffenen Familiensystemen zu 
zusätzlichen Belastungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass dies mit zuneh-
mender Unterbringungsdauer zu verfestigenden und zu eskalierenden Mustern führt. 
Für Kinder und Familien, die zudem von Flucht und/oder Behinderung betroffen sind, 
verstärken sich die Belastungen. Obwohl diese Umstände seit Längerem bekannt sind, 
sind die strukturellen Einflussmöglichkeiten des Sozialamts weiterhin begrenzt. 

Durch die anhaltende Knappheit an entsprechendem Wohnraum in Stuttgart und der 
geringen Auswahl passender Hotels / Pensionen, die als Sozialunterkünfte für Familien 
in Wohnungsnot genutzt werden, konnte das Ziel (vgl. GRDrs 253/2019, Handlungs-
empfehlungen zur Verbesserung der Situation von Menschen in ordnungsrechtlicher 
Unterbringung in Sozialunterkünften) einer klaren Trennung bei der Unterbringung zwi-
schen Familien und Alleinerziehenden mit ihren Kindern einerseits und Alleinstehenden 
(mit und ohne zusätzlichen Unterstützungsbedarf) andererseits bis heute nicht ent-
scheidend umgesetzt werden.  

Erschwerend kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzu, die zwar auch 
dafür sorgt, dass weniger Familien ihre Wohnung verlieren. Andererseits ist auch die 
Dynamik in den Versorgungsbereichen insgesamt eingeschränkt, Vorort-Kontakte sind 
erschwert und Umzüge finden nur eingeschränkt statt.  

Aufgrund des eingesetzten Fallmanagements in der städtischen Wohnungsnotfallhilfe 
im Sozialamt können mittlerweile die infrage kommenden Sozialunterkünfte in Bezug 
auf ihre Eignung für Familien besser und differenzierter beurteilt werden. Damit ist die 
erste Voraussetzung erfüllt, bei entsprechendem Ersatz für die Sozialunterkünfte das 
problematische Versorgungssegment durch die Trennung von schlechten Angeboten 
sukzessive günstiger zu gestalten. 

Die Aussicht, als einkommensschwache Familien oder Alleinerziehende in Stuttgart 
Wohnraum zu finden, hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Nutzt 
man als Beleg für diese Lage die Entwicklung der Zahl der Unterbringungen in Sozial-
unterkünften (vgl. Abbildung 1), so muss, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, 
trotz der „bremsenden“ Wirkung der Pandemie auch in nächster Zeit ein ständiges An-
wachsen (vgl. Trendlinie) der unterbringungsbedürftigen Familien befürchtet werden. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Unterbringungen von Familien und Alleinerziehenden in Sozial-
unterkünften 

Ein weiteres wichtiges Indiz für die nachteiligen Effekte des Wohnungsmarktes auf die 
Zielgruppe der Familien und Alleinerziehenden ist die Verweildauer in den Sozialunter-
künften. 

Die Verweildauer der Familien in Sozialunterkünften verlängert sich seit 2013 zuneh-
mend. Kürzere Aufenthalte nehmen ab, längere werden dagegen häufiger. Die Gefahr 
von langen Aufenthalten im Provisorium der Sozialunterkunft steigt kontinuierlich und 
damit auch die Risiken der Verfestigung von negativen Effekten für die Familien (vgl. 
Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Verweildauer von Familien und alleinerziehenden in Sozialunter-
künften 

2.1 Wohnfläche in den Sozialunterkünften 

Ein grundsätzlicher Mangel der Sozialunterkünfte liegt in der begrenzten Wohnfläche 
für die Familien. In einer einzelfallbezogenen Abfrage konnte festgestellt werden, wie 
viel Quadratmeter für die einzelnen Familien zur Verfügung steht. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Summe: Familien und
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Tabelle 1: Fläche pro Person 

verfügbare Fläche Anzahl der Personen Quadratmeter durch-
schnittlich pro Person 

weniger als 4 qm 5 (5 %)  
 47 % 

7,40 
zw. 4 qm - 5 qm 15 (14 %) 

zw. 5 qm - 6,75 qm 27 (26 %) 

7 qm und mehr 57 (55 %)  

In einer personen- bzw. familienbezogenen Recherche konnte festgestellt werden, dass 
47 % der Personen aus dem Kreis Familien in den Sozialunterkünften auf weniger als 
7 qm (pro Person) wohnen (vgl. Tabelle 1). Durchschnittlich stehen 7,40 qm pro Person 
zur Verfügung. Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind auf ein barrierefreies Um-
feld angewiesen und haben in der Regel einen erhöhten Platzbedarf. Unter diesen be-
engten Verhältnissen müssen vor allem Einschränkungen auf das Bewegungsverhalten 
von Kindern und Jugendlichen und damit auch auf deren Gesundheit und Lebensquali-
tät und ggfs. Rehabilitation befürchtet werden, die durch die Quarantäne-Auflagen mas-
siv verschärft wurden. 

2.2 Anbindung an soziale Dienste und Unterstützung vor Ort 

In den letzten drei Jahren sind bereits Anstrengungen unternommen worden, die Kon-
taktmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu Regeldiensten zu verbessern. Das 
Fallmanagement übernimmt dabei neben der Vermittlung von Unterkünften auch die 
Absicherung der Anbindung der Familien an die Beratungszentren vor Ort. Hierdurch 
konnte bereits eine wesentliche Verbesserung für die Familien erreicht werden. 

Derzeit, jedoch eingeschränkt durch die Pandemie, versuchen außerdem die Bürger-
schaftlich Engagierten, aber auch weitere Dienste (z. B. Schulsozialarbeit, "Recht auf 
Zukunft" AGDW e. V., Schwangerenberatung, Gesundheitsamt), soweit als möglich 
Kontakt zu den Familien zu halten. 

Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass es in vielen Fällen neben dieser Anbindung einer 
zusätzlichen, begleitenden Unterstützung für die Familien bedarf, die bislang nicht oder 
nur bedingt gewährleistet werden kann. Wenn weitere Bedarfe, z.B. Behinderung und 
Krankheit im Familiensystem hinzukommen, potenzieren sich Probleme sowie zusätzli-
che Versorgungsbedarfe und damit die Einbeziehung von weiteren Beratungsnetzwer-
ken oder Leistungsangeboten. 

Die verantwortliche Arbeitsgruppe hat für den Bereich der Sozialunterkünfte deshalb 
folgende Handlungserfordernisse identifiziert: 

Ein zentrales Ergebnis der AG 2 Angebote für Kinder und Jugendliche ist deshalb die 
Notwendigkeit einer direkten, lebensweltorientierten Unterstützung vor Ort für die Be-
wohner*innen der Sozialunterkünfte. Es braucht viel Zeit und Durchhaltevermögen, um 
den Zugang zu den Familien zu bekommen und um einen Kontakt aufzubauen, der Un-
terstützung überhaupt möglich macht. Auch wenn über die Beratungszentren des Ju-
gendamtes eine Vermittlung zur Hilfe geleistet werden kann, zeigt die Praxiserfahrung, 
dass Unkenntnis und bestehende Hürden auf Seiten der Familien nur über ein Vertrau-
ensverhältnis abgebaut werden können. Zugänge, die bisher funktioniert haben, ma-
chen deutlich, dass eine Ansprechperson vor Ort notwendig ist, um bedarfsorientierte 
Angebote in die Unterkunft zu holen und die Familien daran aktiv anzubinden. Die teil-
weise erforderliche intensive Unterstützung und Begleitung sind sowohl von den Bera-
tungszentren als auch vom Fallmanagement konzeptionell und mit Blick auf die vorhan-
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denen Ressourcen nicht leistbar. Angelehnt an das Integrationsmanagement der Ge-
meinschaftsunterkünfte braucht es daher eine Bezugsperson, die dauerhaft vor Ort o-
der in unmittelbarer Nähe im Sozialraum verankert ist. Ein konkreter Maßnahmenvor-
schlag, wie die Betreuung vor Ort für die Familien verbessert werden kann, wird für die 
Haushaltsplanberatungen noch vor der Sommerpause eingebracht. Im Rahmen der Er-
arbeitung des Maßnahmenvorschlags findet ein enger Abstimmungsprozess der Betei-
ligten statt, um Doppelstrukturen zu vermeiden und Aufgabenbereiche und Arbeitsin-
halte gut aufeinander abzustimmen. 

2.3 Ausstattung in den Sozialunterkünften 

Eine Recherche des Sozialamts zu den Ausstattungsmerkmalen der belegten Sozialun-
terkünfte macht deutlich, dass in den meisten Unterkünften nicht von einem angemes-
senen und kindgerechten Wohnraum für Familien ausgegangen werden kann. Dies be-
trifft vor allem die Aspekte Sicherheit, Intimität, Barrierefreiheit sowie die Voraussetzun-
gen für Lernen und eine altersadäquate Entwicklung. 

Eine Zusammenstellung der Ausstattungsmerkmale der 18 vom Sozialamt belegten So-
zialunterkünfte (Unterkünfte, in denen nur selten bzw. wenige Familien untergebracht 
sind, wurden nicht berücksichtigt) ergibt ein uneinheitliches Bild. Zum Teil finden sich in 
denselben Unterkünften Wohnraum für Kinder und Eltern mit angemessener und unan-
gemessener Ausstattung. Vor allem in Hinblick auf den Schutz der Intimität der Kinder 
und deren Sicherheit gibt es in verschiedenen Unterkünften Mängel. 

Nach den Recherchen des Sozialamts sind derzeit 12 Sozialunterkünfte nur für die Be-
wohner*innen und die Betreibenden zugänglich, vier Gebäude sind allerdings offen, so-
dass externe Personen ungehindert Zugang haben. Ein Schutz vor unerwünschten oder 
gar Gewalt ausübenden Kontakten kann nicht gewährleistet werden. 

Alle Unterkünfte haben Waschmaschinen für die Familien. Trockner sind in 16 Sozial-
unterkünften vorhanden. Die Nutzung von Küchen ist in vielen Unterkünften nur in weni-
gen Fällen auf den Zimmern der Familien möglich, was vor allem bei der Versorgung 
von Babys und Kleinkindern Schwierigkeiten bereitet.  

Schwerer wiegt der Umstand, dass bei 10 Unterkünften nur ein Bad auf jedem Stock-
werk vorhanden ist. Nur zwei Unterkünfte haben Bäder in jedem Zimmer. Bei zwei Un-
terkünften teilen sich jeweils zwei Zimmer ein Bad. Kindertoilettenaufsätze sind in vier 
Sozialunterkünften vorhanden, in den übrigen 14 nicht. Gemeinschaftsbadezimmer stel-
len eine potenzielle Unsicherheitsquelle für die Familien und insbesondere für die Kin-
der dar. Die notwendige Intimität für die Kinder ist nicht gegeben. Dies ist nicht nur ge-
fährlich (z. B. unerwünschte Beobachtungen), sondern auch nachteilig für die Entwick-
lung (Schamgrenzen, Rücksichtnahme). 

WLAN ist in 13 der 18 Unterkünfte vorhanden. Dies ist in Zeiten vom Homeschooling 
eine wichtige Voraussetzung, damit Kinder überhaupt außerhalb der Schule unterrichtet 
werden. Allerdings fehlt es für Schulkinder in den Sozialunterkünften an Lernräumlich-
keiten. Es gibt in keiner Unterkunft zusätzliche Räume zum Lernen. Auch das Zimmer-
rinventar bietet neben einem Tisch für die ganze Familie keine gerechte Ausstattung für 
Schüler*innen. 

Die fehlenden Räumlichkeiten schränken die Aktivitäten der Kinder auch beim Spielen 
ein. In drei Unterkünften gibt es keinen Außenbereich und nur in zehn Sozialunterkünf-
ten können Kinder im Außenbereich tatsächlich spielen.  
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Insgesamt sind die Sozialunterkünfte für Kinder und Jugendliche ungeeignet, wobei die 
Themen Sicherheit, Lernen und Spielen die größten Probleme darstellen. 

2.4 Nachteile des Betreibermodells 

Die Notwendigkeit, Familien und Alleinerziehende in Sozialunterkünften unterzubringen, 
hat verschiedene nachteilige Auswirkungen bei der Gestaltung des Unterstützungspro-
zesses. Besonders nachteilig ist die Masse der Problemlagen in einem Wohnobjekt mit 
den vielfältigen Dynamiken, die sich aus der Ballung von Menschen mit all den Schwie-
rigkeiten, die mit einem Wohnungsverlust einhergehen, der entweder unmittelbar zu-
rückliegt oder bereits längere Zeit andauert. Trifft diese Situation zusätzlich auf nach-
barschaftliche Präsenz alleinstehender wohnungsloser Menschen, mit z. T. ganz ande-
ren Hintergründen, muss von kritischen und verschärfenden Verhältnissen ausgegan-
gen werden, die vor allem für Kinder negative Folgen haben können (z. B. Beobachtung 
von Gewalt). Von den vermietenden Hotelbetreibenden, deren Interesse in erster Linie 
eine gute Auslastung ist, kann kein differenzierter Umgang mit den unterschiedlichen 
Bewohner*innen erwartet werden, eine Intervention und Hinzuziehung der belegenden 
Ämter findet in der Regel nicht statt.  

Ohne eine Vorort-Präsenz und eine Ausübung des Hausrechts sind steuernde Eingriffe 
nahezu unmöglich. Eine Belegung der Zimmer nach individuellen Faktoren oder zur 
Vermeidung von Unsicherheiten, vor allem der Kinder, kann nicht vorausgesetzt wer-
den. Zudem muss immer davon ausgegangen werden, dass weitere Zimmer an Privat-
leute vermietet werden. Eine exklusive Vermietung ausschließlich an Vermittelte der 
städtischen Ämter ist problematisch, da in diesen Fällen auch dann Kosten anfallen, 
wenn einzelne Zimmer leer stehen und weitere objektbezogene Verbindlichkeiten ent-
stehen. 

Die verantwortliche Arbeitsgruppe hat für den Bereich der Sozialunterkünfte deshalb 
folgende Handlungserfordernisse identifiziert: 
 
Das Betreibermodell hat sich in der Vergangenheit, insbesondere für Familien, als zu-
nehmend problematisch und für die Entwicklung der Kinder zum Teil als schädlich er-
wiesen. Die Sozialverwaltung empfiehlt, diese Form der Unterbringung für diese Perso-
nengruppe schnellstmöglich aufzugeben. Statt der Unterbringung in Sozialunterkünften 
sollen die Familien in Unterkünften untergebracht werden, die die Anbindung an das 
Regelsystem, eine bedarfsorientierte fachliche Begleitung (z. B. in Zusammenarbeit mit 
Trägern der freien Wohlfahrtspflege) und die Möglichkeiten des Hausrechts vor Ort ge-
währleisten. Hierzu entwickelt die Verwaltung geeignete Modelle und prüft die weitere 
Akquise, den Ankauf oder die Anmietung von geeigneten Immobilien durch die Landes-
hauptstadt.  

3. Handlungserfordernisse für die Kinder und Jugendlichen in den Gemein-
schaftsunterkünften für geflüchtete Menschen 

 Im Rahmen des Projektes wurden die Wohnstandards und die Prozess- und Struktur-
qualität in den Gemeinschaftsunterkünften erhoben und beschrieben. Ziel ist es, daraus 
nachhaltige Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Situation von Kindern 
und Jugendlichen in Gemeinschaftsunterkünften abzuleiten. 
 
Kinder und Jugendliche entwickeln im Laufe des Lebens aufgrund ihrer gemachten Er-
fahrungen und der Lebensbedingungen ihre eigene Persönlichkeit. Bei diesem Entwick-
lungsprozess spielen die Wohnbedingungen eine ausschlaggebende Rolle. Zudem ge-
hören beengte und schlechte Wohnverhältnisse zu den Risikofaktoren und Ursachen 
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von Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen innerhalb der Familie. Die Unterbrin-
gung von Kindern und Jugendlichen unter auf Dauer nicht geeigneten Wohnstandards 
hat eine stigmatisierende Wirkung und kann zu gesellschaftlicher Ausgrenzung führen. 
Von 28 Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen sind fünf Unterkünfte teil-
weise barrierefrei, 23 Unterkünfte sind nicht barrierefrei. Alle 24 Systembaustandorte 
sind im EG barrierefrei (stufenloser Zugang und weitgehend behindertengerechter Sa-
nitärbereich in mindestens einem Gebäude). Allerdings sind die Wege zu den Objekten 
teilweise nicht barrierefrei. 
 
Bislang wurde davon ausgegangen, dass die Unterbringung in einer Gemeinschaftsun-
terkunft nur eine Übergangslösung darstellt bis zum Auszug in Privatwohnraum. Jedoch 
liegt die durchschnittliche Verweildauer dort bei mittlerweile 38,7 Monaten1. Vor diesem 
Hintergrund kann nicht von einer vorübergehenden Unterbringung ausgegangen wer-
den. Vielmehr ist es zwingend erforderlich, dass die Kinder und Jugendlichen bis zum 
Auszug in Privatwohnraum unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse wohnen können.  
 
Durch die mittlerweile vorhandenen freien Platzkapazitäten eröffnen sich nunmehr voll-
kommen neue Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen auch in Gemeinschaftsunter-
künften ein Zuhause auf Zeit zu bieten und damit die Weichen zu stellen für eine ge-
sunde Entwicklung, eine erfolgreiche Integration und den Start in eine aussichtsreiche 
Zukunft. 
 
Folgende Handlungserfordernisse wurden durch die verantwortliche Arbeitsgruppe 
identifiziert und Handlungsempfehlungen erarbeitet: 
 

 Überprüfung der Standards im Belegungs- und Immobilienmanagement und Unter-
bringung nach UN-Mindeststandard 
 
Die bisherigen Standards im Belegungs- und Immobilienmanagement der Gemein-
schaftsunterkünfte sollen überprüft und optimiert werden. Die Ermittlung der gebäu-
despezifischen Standards in den Unterkünften ergab einen Nachbesserungsbedarf, 
um eine kindgerechte Umgebung sowie ein kindgerechtes Aufwachsen zu sichern. 
Auch werden in der bisherigen Form der Unterbringung die UN-Mindeststandards 
zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften nicht alle erfüllt. 
Die Hausordnung soll zeitgemäß angepasst werden und deren Durchsetzung als 
ein Qualitätsstandard gelten. Alle Kinder und Jugendlichen sollen in einer anspre-
chenden, sauberen und sicheren Umgebung wohnen und aufwachsen können. 

 

 Ausreichende und angemessene Platzkapazitäten: 10 qm pro Person 
 
Trotz der erfolgten 7 qm Umstellung steht Kindern und Jugendlichen kein ausrei-
chender eigener Platz zum Spielen, für Bewegung und zum Lernen zur Verfügung. 
Da ihnen das eigene Zimmer fehlt, haben sie keine Privatsphäre, keinen Rückzugs-
ort und können auch keine Freunde einladen. 
  
Gemäß bereits mehrfacher Rechtsprechung (zum Beispiel der Beschluss des OVG 
Nordrhein-Westfalen vom 06.03.2020 – 9 B 187/2020) sollen bei der Unterbringung 
wohnungsloser Personen 10 qm zur Verfügung gestellt werden. Aktuelle Entwick-
lungen zeigen, dass es zunehmend freie Platzkapazitäten in den Gemeinschaftsun-
terkünften gibt. Diese bereits vorhandenen Platzkapazitäten sollen nicht abgebaut 

                                            
1 0-18-Jährige im Zeitraum 06/2018-12/2020, noch in der Flüchtlingsunterbringung wohnhaft oder schon 
ausgezogen  
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werden, sondern vielmehr dazu genutzt werden, Familien, Kindern und Jugendli-
chen zukünftig 10 qm statt 7 qm pro Kopf zur Verfügung zu stellen. Mit dem Projekt 
„Lernräume für Kinder und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen  
(GRDrs 674/2020) wurde der Mangel verdeutlicht, dass viele Kinder keinen eigenen 
Schreibtisch besitzen bzw. keinen Platz zum Lernen haben. Durch einen größeren 
Platzanspruch wäre es realisierbar, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel ei-
gene Zimmer bekommen könnten und somit auch einen eigenen Platz zum Lernen 
hätten. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass eine geringere Belegungsdichte erheblich zum sozia-
len Frieden in den Unterkünften beiträgt, sich der Nutzungsschlüssel von Duschen, 
Küchen und Toiletten verbessert, schlägt die Sozialverwaltung vor, perspektivisch 
die Umstellung für alle Bewohner*innen umzusetzen. Zum einen bindet das Vorhal-
ten mehrere Raumkonzepte erhebliche personelle Ressourcen, zum anderen 
würde dies den sozialen Unfrieden in den Unterkünften deutlich verstärken. Letzt-
endlich kommt es besonders den Kindern und Jugendlichen zugute, wenn alle Be-
wohner*innen mehr Platz erhalten. Hierdurch können Konflikten und körperlichen 
Auseinandersetzungen vorgebeugt werden, das hohe Geräuschniveau in den Un-
terkünften gesenkt werden und letztendlich das Gesamtklima in den Unterkünften 
nachhaltig für Kinder und Jugendliche verbessert werden. 

 

 Einführung und Implementierung eines Schutzkonzeptes und Beschwerdemanage-
ments 
 
Für die Gemeinschaftsunterkünfte besteht bislang kein einheitliches, übergeordne-
tes und umfassendes Schutzkonzept. Um die Risiken von Gewalt und sexueller 
Übergriffe zu vermindern, soll ein entsprechendes allgemeingültiges Schutzkonzept 
von der Abteilung Flüchtlinge, in enger Kooperation mit dem Jugendamt und den 
Betreuungsträgern vor Ort sowie mit Unterstützung anderer städtischer Stellen er-
stellt und implementiert werden. Im Zuge des Schutzkonzeptes wird ebenfalls ein 
Beschwerdemanagement eingeführt. 
 

 

 Verbesserung der Betreuungsstruktur und Empowerment der Kinder und Jugendli-
chen 
 
Kindern und Jugendlichen soll vermehrt ermöglicht werden, sich mit ihren Belangen 
an eine eigens für sie zuständige Stelle wenden zu können. Außerdem werden im 
Rahmen des ämterübergreifenden Projekts Maßnahmen angestrebt, welche die 
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in den Gemeinschaftsun-
terkünften erhöht. Kinder und Jugendliche werden dadurch auch in ihrer Entwick-
lung, ihrem Selbstbewusstsein und dem Glauben daran, selbst etwas für sich be-
wirken zu können, bestärkt und unterstützt. 

 

 Bauliche Mängel und Schäden 
 
Bei der Ermittlung der Wohnstandards wurde auch festgestellt, dass neben fehlen-
der Barrierefreiheit, bauliche Schäden und Mängel oftmals monatelang bis sogar 
über ein Jahr hinaus bestehen. Schäden und Mängel an Gemeinschaftsunterkünf-
ten und die damit verbundenen Probleme und erheblichen Nachteile vor allem für 
die Kinder und Jugendlichen sollen aufgezeigt und grundsätzlich zügiger behoben 
werden. Hierzu muss ein referatsübergreifendes Konzept zur Optimierung der da-
mit verbundenen Abläufe erarbeitet und in die Umsetzung gebracht werden.  



Seite 12 

 

 Optimierung und Umgestaltung des vorhandenen Wohnraums 
 
Die Auswertung der Verweildauer von Kindern und Jugendlichen in Gemeinschafts-
unterkünften hat gezeigt, dass sie oftmals mehrere Jahre ihrer Kindheit und Ju-
gendzeit dort verbringen. Viele Kinder werden dort geboren und wachsen die ersten 
Jahre auf, ohne eine andere Wohnform als die einer Gemeinschaftsunterkunft ken-
nengelernt zu haben. Kindern und Jugendlichen soll der für ihre Entwicklung erfor-
derliche entsprechende Wohnraum mit Rückzugsorten und Privatsphäre zugestan-
den werden. Dazu sollen Möglichkeiten zur Umgestaltung von Gemeinschaftsunter-
künften/Systembauten in getrennte Wohneinheiten untersucht und ggf. ausgearbei-
tet werden. 

 

 Bereitstellung von WLAN  
 
Die fehlende Infrastruktur für einen Internetzugang in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten führt zu einer fehlenden Chancengleichheit, wodurch die Grundvoraussetzung 
für eine soziale Teilhabe fehlt. Die Corona-Pandemie verstärkt auch hier ein struk-
turelles Problem, dem aus Sicht der Sozialverwaltung schnellstmöglich abgeholfen 
werden muss. Hierzu besteht auch ein entsprechender Auftrag aus der Mitte des 
Gemeinderats. Die Gemeinderatsfraktionen Bündnis 90/Die GRÜNEN, CDU, Die 
FrAKTION LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei, SPD und Freie Wähler haben 
am 21.01.2021 einen interfraktionellen Antrag (Antrag 13/2021) zum Thema „On-
line-Unterricht für Schüler*innen in den Flüchtlingsunterkünften sichern!“ gestellt. In 
der Behandlung des Antrags im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 15.02.2021 
und 22.02.2021 wurde fraktionsübergreifend die Forderung nach einem flächende-
ckenden WLAN in Flüchtlingsunterkünften bekräftigt.  

 
Das Sozialamt, das Haupt- und Personalamt und das Liegenschaftsamt erarbeiten 
gemeinsam ein Konzept zum Betrieb eines öffentlichen Internetzugangs in allen 
Flüchtlingsunterkünften inkl. einer Kostenschätzung in Bezug auf die technische In-
stallation sowie den laufenden Betrieb. Dieses Konzept soll die Grundlage für eine 
Beschlussfassung durch den Gemeinderat darstellen. Für eine kurzfristig umzuset-
zende Lösung legt die Sozialverwaltung eine gesonderte Beschlussvorlage vor, die 
eine standortbezogene Entwicklung von Interimslösungen unterstützen soll, um den 
Kindern und Jugendlichen eine Teilnahme am Homeschooling zu ermöglichen. 

4. Strategiewechsel und Qualifizierung/ Verbesserungen der Unterbringung 
von Familien mit ihren Kindern 

Schlussfolgernd aus den genannten Sachständen empfiehlt die Sozialverwaltung 
folgendes Vorgehen, welches vor den Beratungen zum Doppelhaushalt 2022/23 in 
entsprechenden Beschlussvorlagen präzisiert wird. 
  

a) Für die Unterkünfte wohnungsloser und geflüchteter Familien sollen zukünftig die 
gleichen Standards zugrunde gelegt werden. 

b) Dabei gelten für alle Familien Mindeststandards, die bei der Wohnfläche der aktu-
ellen Rechtsprechung (10 qm) folgen (z. B. OVG Nordrhein-Westfalen vom 
06.03.2020 – 9 B 187/2020). Zudem müssen die Unterkünfte die Sicherheit von 
Kindern gewährleisten sowie eigene Räume zum Spielen und Lernen. 

c) Alle Unterkünfte sollen den geltenden gesetzlichen Regelungen (LBO, DIN-
Verordnungen) zur Barrierefreiheit entsprechen.  
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d) Die Umsetzung einer kindgerechten Unterkunft erfordert eine Abkehr von der Un-
terbringung in frei gewerblichen Zimmervermietungen (Sozialunterkünfte). 

e) Statt der Unterbringung in Sozialunterkünften sollen die Familien in Unterkünften 
untergebracht werden, die die Anbindung an das Regelsystem, eine bedarfsori-
entierte fachliche Begleitung (z. B. in Zusammenarbeit mit Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege) und die Möglichkeiten des Hausrechts vor Ort gewährleisten. 
Hierzu entwickelt die Verwaltung geeignete Modelle und prüft die weitere Ak-
quise, den Ankauf oder die Anmietung von geeigneten Immobilien durch die Lan-
deshauptstadt Stuttgart. 

f) Um die Ziele a) bis d) umsetzen zu können, erfolgt kein Abbau von freien Kapazi-
täten bei den Gemeinschaftsunterkünften. Bisherige Unterkünfte für geflüchtete 
Menschen, die geeignet sind und den benannten fachlichen Anforderungen ent-
sprechen, werden fortgeführt. Ist die Aufgabe einer Gemeinschaftsunterkunft un-
umgänglich, sucht die Verwaltung in diesen Fällen bedarfsentsprechend nach Er-
satz. 

g) Die Umsetzung einer Lösung, mit der alle wohnungslosen Familien in einer Un-
terkunft mit einer bedarfsgerechten Anbindung an die Regelsysteme Obdach fin-
den, erfordert einen Übergang, in dem bevorzugt nur noch die Sozialunterkünfte 
genutzt werden, die den dringendsten Erfordernissen entsprechen. Ungeeignete 
Unterkünfte werden schnellstmöglich nicht mehr belegt. 

5. Ausblick 

Im Rahmen einer haushaltsrelevanten Mitteilungsvorlage werden die bisherigen Ergeb-
nisse aus dem ämterübergreifenden Projekt noch vor der Sommerpause zur Beschluss-
fassung eingebracht, in der erste Erfordernisse zur Verbesserung der Situation von Kin-
dern und Jugendlichen aus Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften als Maßnahmenpa-
ket dargestellt werden. 

Im Rahmen dieser Haushaltsvorlage sollen finanzielle Auswirkungen der kurzfristigen 
Maßnahmen zur Umsetzung des Strategiewechsels konkretisiert und ausgearbeitet 
werden. Hierzu wird u. a. ein Raumprogramm, Konzepte und Fördergrundlagen erarbei-
tet.  

Darüber hinaus werden erforderliche Angebote zur Verbesserung der Situation von Kin-
dern und Jugendlichen in den Sozialunterkünften entwickelt und der für die Umsetzung 
erforderliche Ressourcenbedarf aufgezeigt.  

 

Finanzielle Auswirkungen 

 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

      

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Dr. Alexandra Sußmann 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

--- 
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